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„Entweder Sie verkaufen jetzt oder wir kaufen
das Land von Ihrer Witwe“ – so lautet eine weit-
verbreitete Redewendung, mit der rechtsgerich-
tete Paramilitärs, Guerilla-Gruppen und staat-
liche Sicherheitskräfte Menschen zum Verlassen
ihres Landes zwingen. Ganze Dörfer wurden auf
diese Weise ausgelöscht. Mit welchem Ziel? Der
Kontrolle über das Land: für militärstrategische
Zwecke, zum Anbau von Koka oder für agroindu-
strielle Großprojekte wie Ölpalmen, Zuckerrohr,
Viehzucht; zur Ausbeutung von Rohstoffen wie
Öl, Kohle, Gold, Holz oder für Infrastrukturpro-
jekte wie Staudämme oder Straßen. 

Der Konflikt um den Landbesitz und die Land-
nutzung steht im Zentrum des kolumbianischen
Konflikts – und dies nicht erst seit Mitte der
1960er Jahre, als die Guerilla-Gruppen FARC (Fu-
erzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Re-
volutionäre Streitkräfte Kolumbiens) und ELN
(Ejército de Liberación Nacional, Nationales Be-
freiungsheer) den bewaffneten Kampf aufgenom-
men haben, um einer Lösung für dieses Problem
näher zu kommen. 

Aktuell befinden sich beide Gruppen in einem
Friedensprozess mit der Regierung unter Präsi-
dent Juan Manuel Santos. Mit den FARC trat ein
Friedensvertrag am 01. Dezember 2016 in Kraft,
mit dem ELN begannen die Verhandlungen im
Februar 2017. 

Kolumbien zählt heute mehr als sechs Millio-
nen Binnenvertriebene und steht damit seit Jah-
ren gemeinsam mit Syrien an weltweiter Spitze.
Die Binnenvertriebenen entstammen in ihrer
großen Mehrheit der ländlichen Bevölkerung.
Ungefähr acht Millionen Hektar Land wurden da-
bei gewaltsam umverteilt. 

Heute leben ca.10 Millionen Bauern und Bäue-
rinnen in Kolumbien bei einer Gesamtbevölke-
rung von knapp 50 Millionen. Nach Angaben des

Nationalen Planungsinstituts DNP (2010) verfügt
Kolumbien über 21,5 Millionen ha Land, die sich
für die Landwirtschaft eignen, davon werden aber
nur 4,9 Millionen ha zu diesem Zweck genutzt. 

Der Gini Index zeichnet Kolumbien als ein
Land mit extremer Ungleichheit aus. Bezüglich
der Landkonzentration stehen das zentralkolum-
bianische Department Antioquia und das west-
liche Valle del Cauca mit riesigen Zuckerrohr-
Monokulturen mit 0,91 auf der Skala zwischen 0
und 1 ganz oben – eine Rekordzahl der Landkon-
zentration auf dem Kontinent.

1 Historische Grundzüge und Linien 
des Landkonflikts

Die Wurzeln des kolumbianischen Landkon-
flikts reichen in die Zeit der spanischen Kolonie
zurück und wurden hier gelegt. 

Einige Konfliktlinien sind bis heute relevant
und bestimmen die Auseinandersetzungen über
Landbesitz, Landverteilung, den Zugang zu Land
und die Möglichkeit der Bestimmung über die
Nutzung des Landes. Ebenso reichen einige Lö-
sungsansätze und damit verbundene Schwierig-
keiten in die Zeit der spanischen Krone zurück. 
Charakteristika des Konflikts um Land sind:
• Extrem hohe Landkonzentration. Laut einer
Oxfam-Studie vom Dezember 2016 ist Kolum-
bien das Land mit der größten Ungleichheit des
Landbesitzes in der Region – 0,4 % der größten
Landgüter vereinen 77,6% des Landeigentums
auf sich.
• Landnutzung findet oft nicht in Übereinstim-
mung mit den Möglichkeiten ihrer Nutzung statt:
extensive Viehwirtschaft wird auf Ländereien be-
trieben, die für den intensiven Anbau von Nah-
rungsmitteln geeignet sind.
• Kluft zwischen den schriftlich verbrieften Ge-
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erwirken, dass Landbesitz an seine Nutzung ge-
koppelt und ungenutzter Landbesitz entzogen
und neu vergeben werden konnte. Im Prinzip be-
steht diese Idee der sozialen und Nutzungsver-
pflichtung von Landbesitz (z.B. als Gesetz Nr.
1708/2014) noch heute. Allerdings wurde es wie
schon im 16. Jahrhundert selten angewandt und
kam in den vergangenen Jahren lediglich verein-
zelt im Bereich der Drogenökonomie zur Anwen-
dung. Im Friedensvertrag mit den FARC soll es
erneute Anwendung finden und die dadurch frei-
gewordenen Ländereien in den neu zu schaffen-
den Landfonds zur Verteilung an landlose Bauern
und Bäuerinnen gehen. 

Eine zweite, heute noch gültige Linie aus der
Kolonialzeit ist die unrechtmäßige Aneignung
und Ausweitung von Besitz und Ländereien. Dies
war unter den Kolonialherren üblich, in den ver-
gangenen 20 Jahren wurde es in erster Linie von
paramilitärischen Verbänden – oft im Auftrag von
Großgrundbesitzer*innen, Viehzüchter*innen
oder Wirtschaftsunternehmen – durchgeführt.
Und ebenso wie zur Kolonialzeit erfolgt es in
(fast) absoluter Straflosigkeit ohne juristische
Konsequenzen. Vereinzelt wurden seit Beginn der
2000er Jahre Palmölunternehmer*innen juris-
tisch belangt, die von Vertreibungen durch para-
militärische Gruppen in ganzen Landstrichen
profitiert hatten. 

Die indigenen Völker kennen kein Konzept von
Land als Privatbesitz. In ihrer Kosmovision exi-
stiert die Idee von einem Territorium als Lebens-
raum, der gemeinschaftlich genutzt und ge-
schützt wird. 

Viele der afrokolumbianischen Gemeinschaften
nutzen und bewirtschaften Ländereien in einer
Mischform aus Familienbesitz und Gemeinschafts-
besitz. 

In den unterschiedlichen Konzepten von Land
und Landbesitz ist Konfliktpotential angelegt. 

3 Die Agrarfrage im 20. Jahrhundert

Im 20. Jahrhundert gab es eine Reihe von
Versuchen, in der Agrarfrage zu einer Verbesse-
rung der Situation zugunsten der kleinbäuerli-
chen Bevölkerung zu kommen. Eine staatliche
Strategie zu einer nachhaltigen politischen und

setzen und deren Umsetzung bzw. Einklagbar-
keit durch die bäuerliche Bevölkerung.
• Straflosigkeit bei Gesetzesverstößen durch die
Eliten (wirtschaftlich, politisch, militärisch). Am-
nesty International gibt an, dass bei Vertrei-
bungen lediglich in 0,02% der Fälle Urteile ge-
gen die Täter*innen gesprochen werden.

2 Kolonialzeit

Im Verständnis der spanischen Krone ging
alles „entdeckte“ und eroberte Land samt seiner
Bewohner*innen und Reichtümer direkt und
vollständig in den Besitz des spanischen Königs-
hauses über. Die Konquistadoren suchten das
Gold-Land „El Dorado“. Ihr Ziel war nicht in
erster Linie eine Besiedlung und Nutzung des
Landes, sondern die persönliche Vermehrung von
Macht und Reichtum, die Ausbeutung von Bo-
denschätzen sowie die katholische Missionierung
der vorgefundenen indigenen Bevölkerung. 

Für ihre militärischen Dienste wurden die
Konquistadoren vom spanischen Königshaus mit
sogenannten „encomiendas“ bedacht und ent-
lohnt – eine Übertragung von Landbesitz mit-
samt der dort lebenden indigenen Bevölkerung.
Diese sollte zwar auch geschützt und missioniert
werden, stand aber dem jeweiligen spanischen
Militärangehörigen zur Ausbeutung seiner Ar-
beitskraft zur Verfügung. Die Indigenen wurden
weniger zur Bebauung des Bodens eingesetzt, als
vielmehr zur Arbeit in Minen. 

Der Wert des Landes bemaß sich in politischem
Einfluss, Macht und gesellschaftlichem Ansehen.
Große Ländereien erhöhten das Ansehen in der
kolonialen Gesellschaft. Die mit Land bedachten
„encomenderos“ agierten als de facto Gouver-
neure. Der feudale Charakter des encomienda-
Systems begründete das Interesse der neuen Eli-
ten an der Ausweitung ihres Besitzes, nicht weil
sie es bearbeiten wollten. Viele der Ländereien
blieben ungenutzt. Das encomienda-System be-
stand bis ins 18. Jahrhundert weiter, es begün-
stigte die Entstehung von Großgrundbesitz und
einer mächtigen Oligarchie. 

Dies war von der spanischen Krone nicht so
gewünscht und bereits in der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts versuchte der Vizekönig zu
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nell bewirtschaftet worden sein. Nach der Titu-
lierung darf es weder veräußert noch verpfändet
werden. Die Gemeinderäte haben das Recht,
autonom über die Nutzung des Landes und sei-
ner Bodenschätze zu entscheiden und – sehr
wichtig – sie fallen unter das ILO Übereinkom-
men Nr. 169 und haben damit das Recht auf eine
freie, vorherige und informierte Konsultation bei
allen (Wirtschafts-)Entscheidungen, die Auswir-
kungen auf ihr Territorium haben.

Gesetz 160 von 1994: Dieses Gesetz ähnelt
dem Teil zu Landfragen des aktuellen Friedens-
abkommens in seinen Zielen. So soll es zur Frie-
denskonsolidierung beitragen, die soziale Ge-
rechtigkeit und partizipative Demokratie fördern
sowie zum Wohlstand der bäuerlichen Bevölke-
rung beitragen. 

Das kolumbianische Institut für Agrarreform
INCORA hat in diesem Rahmen die Aufgabe, die
Besitztümer in den ländlichen Regionen zu re-
geln und zu ordnen sowie Maßnahmen zu ergrei-
fen, die die kleinbäuerliche Landwirtschaft för-
dern und die Akkumulation von Landbesitz be-
grenzen. Die kleinbäuerliche Familienökonomie
soll vor dem Ruin bewahrt werden, indem sie
sich in eine Ökonomie mittelständischer Unter-
nehmen umwandelt. 

Landlose Bauern und Bäuerinnen und solche
mit zu wenig Land sollen durch staatliche Pro-
gramme (z.T. schlicht durch Kredite) unterstützt
werden, staatseigene Ländereien zu günstigen
Bedingungen zu erwerben. Dazu wurde das Kon-
zept der „bäuerlichen Familien-Einheit“ – Unidad
Agrícola Familiar (UAF) entwickelt, das Antwort
auf die Frage geben soll: Wie viel Land braucht
eine Familie, um davon würdevoll zu leben? Es
wird also nicht mehr wie zuvor eine Höchst-
grenze an Hektar angenommen, sondern eine fle-
xible Einheit, die klimatische und Bodenbedin-
gungen berücksichtigt. 

1994 wurde ebenfalls das Konzept der „bäuer-
lichen Schutzzonen“ – Zonas de Reserva Campe-
sina (ZRC) vorangetrieben und damit ein Vor-
schlag von Bauernaktivist*innen aufgenommen.
Die ZRC sind eine Möglichkeit zum Zugang zu
kollektivem Landbesitz für jene Landbevölke-
rung, die nicht aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu
einer ethnischen Gruppe (Indigene oder Afro-

sozialen Transformation auf dem Land sucht man
jedoch vergeblich.

Einige der Bemühungen brachten partielle Fort-
schritte bezogen auf die Formalisierung der Be-
sitzverhältnisse und Unterstützung beim Lander-
werb. Gleichzeitig gab es in Kolumbien immer
auch große Gebiete mit extrem dünner Besied-
lung, die eine innerstaatliche Ausweichmög-
lichkeit boten: Als Familie oder als Gruppe von
Siedler*innen konnten Menschen in diesen Ge-
bieten Land urbar machen und neue Siedlungs-
gebiete schaffen – das Land in Besitz nehmen.
Oft waren die Gebiete weniger fruchtbar und
schwer zugänglich, dennoch boten sie die Hoff-
nung und Chance auf ein arbeitsreiches, aber aus-
kömmliches Leben. Je nach Gesetzeslage konn-
ten die neuen Siedler*innen nach 5 bis 10 Jah-
ren permanenter Nutzung des Landes Landtitel
dafür beantragen. Wenige haben davon Gebrauch
gemacht, so dass Familien teilweise seit mehre-
ren Generationen Ländereien bewohnen und be-
wirtschaften, ohne über einen Besitztitel zu ver-
fügen. Als Gründe werden gefährliche Wege, Kos-
ten und mangelndes Wissen angeführt. Auch die
Erfahrungen der Menschen, dass Behörden oft
korrupt sind und nicht zum Wohle kleinbäuerli-
cher oder landloser Bevölkerung handeln, dürfen
nicht unterschätzt werden.

Gesetz 200 von 1936: Die liberale Regierung
reagierte auf Bauernproteste, die sich bereits in
den 1920er Jahren entzündet hatten, mit dem
Gesetz 200, durch das die Struktur des Landbe-
sitzes modernisiert, die Landnutzung verbessert
und der Zugang zu staatseigenem Land gesetz-
lich reguliert werden sollte. 

Gesetz 135 von 1961: Mit diesem Gesetz wird
das Institut für Agrarreform INCORA (seit 2003
INCODER) geschaffen, das ungenutztes, staats-
eigenes Brachland an landlose Kleinbauern und
Bäuerinnen verkaufen und finanzielle Startunter-
stützung bereitstellen soll. 

Gesetz 70 von 1993: Das Gesetz hat das Ziel,
einen Prozess der Titulierung von kollektivem
Landbesitz für afrokolumbianische Gemeinschaf-
ten in Gang zu setzen. Bis 2016 wurden ca. 6
Millionen ha als Kollektivland an fast 200 afro-
kolumbianische Gemeinschaften überschrieben.
Das zu titulierende Land musste zuvor traditio-
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kolumbianer) Zugang dazu hat. Als Kollektiv 
sind sie besser vor Landraub und Vertreibung
geschützt und sie können weniger leicht z. B.
nach Missernten zum Verkauf ihres Landes ge-
drängt werden. 

Das Gesetz 160 regt außerdem an, dass neue
Gebiete der Kolonisierung, in denen staatseige-
ne Ländereien vorherrschen, als ZRC tituliert
werden sollen. Parallel sollen sogenannte wirt-
schaftliche Entwicklungszonen (Zonas de Desar-
rollo Empresarial) entstehen, die ebenfalls be-
vorzugten Zugang zu staatseigenen Ländereien
bekommen. 

Die bäuerlichen Schutzzonen wurden, obwohl
sie eine im kolumbianischen Gesetz vorgesehene
Möglichkeit waren, von Beginn an als ein Pro-
jekt der Guerilla diffamiert und ihre Mitglieder
verfolgt, bedroht, ermordet. Heute bestehen in
Kolumbien lediglich sechs konsolidierte ZRC und
sieben befinden sich im Aufbau. Der landesweite
Zusammenschluss der ZRC umfasst 50 Initiati-
ven, die auf das Ziel der ZRC hinarbeiten oder
daran mitarbeiten.

Nach Angaben von INCODER wurden zwischen
1960 und 2012 rund 19,3 Millionen ha staatliche
Brachflächen an Kleinbäuerinnen und - bauern
vergeben. Insbesondere in der zweiten Hälfte
der 1990er Jahre setzten große Wellen von Ver-
treibungen ein, so dass viele der Familien, die
durch die genannten Maßnahmen Ländereien be-
kommen hatten, später wieder von diesen ver-
trieben wurden. Diejenigen, die günstige Kredite
zum Landerwerb bekommen hatten, stehen heu-
te vor dem Problem, dass ihr Land durch Groß-
grundbesitzer*innen oder Paramilitärs besetzt
ist, ihre Investitionen verloren und sie außer-
dem durch die Kredite verschuldet sind. Zur Ab-
milderung dieser Situation wurde das Gesetz
1448 erlassen. 

4 Eine Vorlage – das Gesetz 1448 
zur Opferentschädigung und 
Landrückgabe

Im Januar 2012 trat das Gesetz 1448 zur
Opferentschädigung und Landrückgabe in Kraft.
Auch wenn es weder eine Landreform darstellt
noch als direkter Vorläufer des Landkapitels aus

dem Friedensvertrag gelten kann, so ist es doch
ein wesentlicher Referenzpunkt bei der Bewer-
tung von Umsetzungschancen eines Gesetzes,
das Teile der gewaltsamen Umverteilung von
Land durch Vertreibung in den davor liegenden
20 Jahren rückgängig machen soll. 

Die Eckpunkte des Gesetzes lauten: innerhalb
von 10 Jahren sollen ca. zwei Millionen ha ge-
raubtes Land an 450.000 vertriebene Familien
zurückgegeben werden, sofern ihre Vertreibung
nach 1991 und im Kontext des bewaffneten Kon-
flikts geschah, ebenso ca. vier Millionen ha Land,
das Menschen aus Angst vor Kampfhandlungen
verlassen haben. Außerdem will der Staat ca.
500.000 ha staatseigenes Land zurückerlangen,
die sich verschiedene Akteure illegal angeeignet
haben. 

In den ersten drei Jahren (also nach einem
Drittel der Laufzeit) wurden jedoch nur 86.087
ha an 2.875 Familien zurückgegeben. 2,5 Millio-
nen ha waren für diesen Zeitraum angestrebt wor-
den und vier Millionen wurden beantragt. Dabei
wird davon ausgegangen, dass viele Vertriebene
gar keinen Antrag auf Rückgabe stellen. In den
restituierten Flächen sind zwei sehr große Ein-
heiten enthalten: ein Kollektivland von 56.405
ha, das an die indigene Gemeinschaft der Em-
berá-Katío zurückgegeben wurde, und eine Fläche
von 8.400 ha an eine einzige Familie in Meta. 

Amnesty International schlussfolgert, dass ein
Landtitel nicht ausreicht, damit die bäuerliche
Bevölkerung auf ihrem Land in Würde, Selbstbe-
stimmung und Sicherheit das Land langfristig
nutzen und ihren Lebensunterhalt erwirtschaften
kann. Der Rückgabeprozess geht sehr langsam
voran und stößt auf eine Reihe bürokratischer
Hindernisse. Außerdem verhindern die hohe Straf-
losigkeit bei Vertreibung sowie die anhaltende
Präsenz der für Vertreibung verantwortlichen Ak-
teure die Sicherheit der Rückkehrenden und den
Schutz vor Nicht-Wiederholung. Bis 2014 wurden
62 Landrechtsaktivist*innen ermordet. 

Es muss auch berücksichtigt werden, dass sich
viele Familien in den Jahren nach ihrer Vertrei-
bung an einem neuen Ort eingelebt haben und
nicht zurückkehren wollen. Dies kann dazu füh-
ren, dass sie, auch wenn sie den komplexen Pro-
zess der Restitution erfolgreich durchlaufen, ihr
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tige Konfliktursachen wie die Landfrage und die
politische Teilhabe. Dass es überhaupt nach vier
Jahren Verhandlungen zu einem Ergebnis kam,
ist ein positiver Schritt und Grund zu Hoffnung.
Das Thema „Land“ und „ländliche Entwicklung“
steht an erster Stelle des Vertrags und zeigt
damit seine herausragende Bedeutung auf dem
Weg zu einem nachhaltigen Frieden. 

Dennoch muss klar gesagt werden, dass es in
den Friedensverhandlungen um die Beendigung
des bewaffneten internen Konflikts ging und 
den FARC Kämpfer*innen die konkrete Möglich-
keit zur Wiedereingliederung in ein ziviles Leben
ermöglicht werden sollte sowie die Möglichkeit,
sich für ihre Ziele auf gewaltfreiem politischen
Weg zu engagieren. Weder das Gesellschafts-
noch das Wirtschaftsmodell standen zur Diskus-
sion. Es ist also mit der Unterzeichnung zu-
nächst lediglich eine der vielen Konfliktlinien an-
gegangen worden. Weitere müssen folgen, wie z.
B. die kürzlich begonnenen Verhandlungen mit
der zweitgrößten Guerillagruppe  ELN. 

Das Abkommen mit der FARC Guerilla enthält
einiges Potential für nachhaltige gesellschaftli-
che Veränderungen, die für einen dauerhaften –
auch sozialen – Frieden im Land unerlässlich
sind. Es wird darauf ankommen, wie intensiv und
konsequent die kolumbianische Gesellschaft ins-
gesamt das Veränderungspotential erkennt und
nutzt bzw. wie stark die entgegenstehenden In-
teressengruppen sich durchsetzen können und
Veränderungen verhindern. 

Das Kapitel 1 des Vertrags zur ländlichen Ent-
wicklung legt den Fokus auf Zugang zu und Nut-
zung von Land, Formalisierung des Grundbesit-
zes durch Ausstellung von Landtiteln und Errich-
tung eines aktuellen Katasters. Dabei soll die
kleinbäuerliche und solidarische Wirtschaft ex-
plizit gefördert werden. Die Regionen, die be-
sonders von Vertreibung und Landraub betroffen
waren, sollen bei staatlichen Investitionen und
Infrastrukturprojekten prioritär berücksichtigt
werden. Begleitende Maßnahmen wie z. B. die
Befriedigung von Grundrechten auf Zugang zu
Trinkwasser, Bildung und Gesundheitsversorgung
sollen insbesondere auch den Kleinbäuerinnen
zugutekommen. Ein zu errichtender Bodenfonds
soll drei Millionen Hektar umfassen und daraus

Land nach der obligatorischen Sperre von drei
Jahren verkaufen werden. Dies wird von einigen
kolumbianischen Menschenrechts- und sozialen
Aktivist*innen als eine Form der Legalisierung
des Landraubs bewertet und trägt gegebenenfalls
weiter zur Konzentration von Landbesitz bei. 

5 Ein Gegenpol: Das Gesetz 133 von 
2014 zur Schaffung von ZIDRES 
(Sonderzonen für Wirtschaft und 
Entwicklung im ländlichen Raum)

Für die Regierung stellen die ZIDRES das beste
Instrument für landwirtschaftliche Entwicklung,
Produktivitätssteigerung und juristische Sicher-
heit der Grundbesitzer*innen dar. Für Klein-
bauernorganisationen und Nichtregierungsorga-
nisationen handelt es sich um einen Angriff auf
den verfassungsmäßig garantierten Zugang zu
Landbesitz für kleinbäuerliche Bevölkerung, um
eine Legalisierung unrechtmäßiger Landakkumu-
lation und um einen Schlag gegen den Friedens-
prozess. Staatsland, das an arme, landlose Klein-
bäuerinnen und -bauern verteilt werden sollte,
kann damit für lange Zeiträume an agroindustri-
elle Investoren, nationale wie internationale,
verpachtet werden. 

Die Regierung beteuert, dass auf staatlichem
Brachland in keinem Fall Besitztitel übergeben
würden und dass die jeweiligen begünstigten In-
vestoren eine monetäre Gegenleistung zu zahlen
hätten. Dieses Geld gehe in einen Fonds, der be-
vorzugt für den Kauf von Land für Kleinbäuerin-
nen und Kleinbauern sowie Landarbeiter*innen
im Sinne der Agrarreform verwendet würde. Ei-
ner der Hauptkritikpunkte beklagt, dass die 
irreguläre Anhäufung von Land legalisiert wer-
den könnte, die durch das Gesetz 160 und die
Familieneinheit UAF beschränkt war.

6 Chancen und Grenzen für Verände-
rung in der Landfrage durch den 
Friedensvertrag zwischen Regie-
rung und Farc-Guerilla

Der am 1. Dezember 2016 in Kraft getretene
Friedensvertrag zwischen der kolumbianischen
Regierung und der FARC Guerilla behandelt wich-
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Land an Landlose oder solche mit zu wenig Bo-
den vergeben. Gleichzeitig sollen sieben Millio-
nen Hektar Land formalisiert werden, d. h. die
rechtmäßigen Besitzer*innen Landtitel erhalten.

Im Vertrag ist explizit festgehalten, dass der
Privatbesitz respektiert wird und das Vorgehen
bei Enteignung und dem Entzug von Besitzrecht
verfassungs- und gesetzmäßig sein müsse. 

Auch wird viel Wert gelegt auf die Teilhabe
der ländlichen Bevölkerung an den sie betreffen-
den Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen.
Für den Fall der – vorhersehbaren – Konflikte über
Landbesitz oder -nutzung soll die Regierung ei-
nen agilen und effizienten Streitschlichtungs-
mechanismus unter aktiver Beteiligung der loka-
len betroffenen Bevölkerung schaffen. Daneben
sollen in regelmäßig stattfindenden sozialen
Dialogforen Vertreter*innen der Regierung, der
Bauernschaft und der verschiedenen ethnischen
Gemeinschaften mit Vertreter*innen der Privat-
wirtschaft zusammen kommen, um an einer ge-
meinsamen Entwicklungsagenda zu arbeiten, die
in Bezug auf soziale und Umweltstandards nach-
haltig sein soll, dem Gemeinwohl der bäuerli-
chen Bevölkerung dienen und ein faires und ge-
rechtes Wirtschaftswachstum ermöglichen soll.

Der Friedensvertrag umreißt die groben Linien
und Ziele auf dem Weg zum Frieden. Die Um-
setzungsdekrete stehen noch aus. Klar ist, dass
es einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung
und eines langen Atems bedarf, damit Kolum-
bien auf diesem Weg vorangehen kann. Kurzfris-
tig ist es aber absolut notwendig, dass konkrete
positive Auswirkungen sichtbar und in der All-
tagsrealität der Menschen, vor allem in den am
meisten vom Konflikt betroffenen ländlichen
Regionen, spürbar werden. 

7 Positionen zum Abkommen: 
Unterstützung und Stolpersteine

• Regierung und FARC: 
FARC und Regierung stellen zwar keine jeweils
einheitlichen Blöcke dar, aber es kann davon
ausgegangen werden, dass beide das Vertrags-
werk grundsätzlich begrüßen, unterstützen und
Anstrengungen unternehmen werden, damit es
solide umgesetzt wird. 

Die FARC scheint entschlossen, das Ihre zum
Gelingen des Vertrags beizusteuern. Zwar gibt es
Einheiten, die sich nicht am Prozess beteiligen
wollen. Allerdings sind diese, was Anzahl und
Einfluss anbelangt, als schwach einzuschätzen.
Sie könnten jedoch als Auffangbecken dienen für
im Laufe des Prozesses enttäuschte Kämpfer*in-
nen. Alle weiteren – ca. 6.200 Männer und Frau-
en – sind drei Monate nach dem Inkrafttreten
des Vertrags in den sogenannten Übergangszo-
nen eingetroffen, in denen die Waffennieder-
legung und erste Maßnahmen zur Wiederein-
gliederung ins zivile Leben stattfinden sollen. 

Die Regierung ist zurzeit im Hintertreffen,
was ihren Teil der Umsetzung des Vertrags anbe-
langt. 

Die konkrete Umsetzung der Vereinbarungen –
auch im Bereich der Landfrage – liegt in den
Händen der Verwaltungen auf Kreis- und Landes-
ebene. Diese zeichnen sich seit jeher oft durch
Korruption, Ineffizienz, Vetternwirtschaft und
Gleichgültigkeit aus. Sie sind außerdem gerade
in den am meisten vom Konflikt betroffenen
Regionen, in denen sich folglich jetzt die prio-
ritären Gebiete für Landrückgabe befinden, oft
mit Gewaltakteuren verbunden. In viele Regio-
nen Kolumbiens sind nach dem Abzug der FARC
sofort paramilitärische Gruppen eingezogen, um
die territoriale Kontrolle zu übernehmen. Diese
sind entschiedene Gegner des Friedensprozesses.
Für die kolumbianische Regierung stellt es eine
enorme Herausforderung dar, die Umsetzung der
Vereinbarungen in Landfragen in diesen Gebie-
ten durchzusetzen. Auch daran wird sich der
Erfolg des Prozesses messen lassen müssen. 
• Gegner des Prozesses: Ex-Präsident Alvaro
Uribe Vélez und seine Anhänger*innen in der
Partei des Centro Democrático, die Viehzüchter-
vereinigung FEDEGAM, religiöse Gruppen (ge-
nannt: das „No-Lager“, weil sie gemeinsam eine
Kampagne zur Ablehnung der Volksabstimmung
über den Friedensvertrag durchgeführt hatten).
Die Gruppen des No-Lagers standen bereits den
Verhandlungen kritisch bis ablehnend gegenüber
und lehnen auch den Vertrag insbesondere be-
züglich der Agrarfrage, der Rückgabe von geraub-
tem Land und auch in der Frage der Übergangs-
justiz grundsätzlich ab. Ihre Befürchtungen be-
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RES) oder auf internationaler Ebene durch Frei-
handelsverträge wie denen mit der EU oder den
USA. 

Die bisher ausstehende Diskussion über das
zukünftige Wirtschaftsmodell muss noch statt-
finden und gesamtgesellschaftlich geführt wer-
den. Es ist zu hoffen, dass mit dem Friedensab-
kommen (und einem zukünftigen mit dem ELN)
Grundlagen dafür geschaffen sind, dass diese
Diskussion im Streit der Argumente und nicht
mit Waffengewalt ausgetragen wird. Ein Teil die-
ser Diskussion wird sich der voraussehbaren
Flächenkonkurrenz widmen müssen. 
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ziehen sich auf mögliche Enteignungen aufgrund
von Umweltauflagen, Enteignungen aufgrund von
hohen Steuern auf Landbesitz und die Über-
gangsjustiz, die ihrer Meinung nach von den
FARC entworfen wurde, um ihrer Bestrafung zu
entgehen und gleichzeitig Viehzüchter*innen,
Großgrundbesitzer*innen und Unternehmer*in-
nen anzuklagen wegen illegaler Aneignung von
Land und Menschenrechtsverbrechen. 
• Indigene Gruppen: 
Das Innenministerium gibt für 2010 die Zahl von
710 indigenen Reservaten an, die ca. 34 Millio-
nen ha Land umfassen und damit 29,8 % des
nationalen Territoriums. Die indigenen Gruppen
unterstützen den Friedensprozess. Sie möchten,
dass ihre Territorien gesichert sind, und streben
perspektivisch eine Ausweitung an. 
• Afrokolumbianische Gruppen:
Auch die afrokolumbianischen Gruppen unter-
stützen den Friedensprozess. Die Rückgabe und
Sicherung ihrer Territorien hat Priorität. Dabei
müssen vorrangig die Gewaltakteure die Territo-
rien verlassen. 
• Kleinbäuerliche Gruppen:
Sie unterstützen grundsätzlich den Friedenspro-
zess, befürchten aber, dass die Umsetzung durch
andere Regelungen erschwert wird: auf nationa-
ler Ebene z. B. durch Gesetzesvorhaben wie das
Gesetz zu den wirtschaftlichen Sonderzonen (ZID-

Krieg in Syrien

„In Syrien geht es nicht um ‚Werte‘, sondern um Interessen. Geopolitik ist dabei das
Schlüsselwort. ... Auf syrischem Boden kämpfen die USA und Russland, aber auch der Iran 
und Saudi-Arabien und nicht zuletzt die Türkei um Macht und Einfluss. ... Ohne die massive
Einmischung von außen hätte dieser Krieg niemals die größte Fluchtbewegung seit dem 
Zweiten Weltkrieg und der Teilung des indischen Subkontinents ausgelöst. Mindestens zehn
Millionen Syrer sind auf der Flucht, rund eine Million haben in Europa Aufnahme gefunden, 
die meisten davon in Deutschland. Obwohl die Flüchtlingszahlen in der Türkei und den ara-
bischen Nachbarländern Syriens deutlich höher liegen, haben sie doch den hiesigen Rechts-
populismus erheblich gestärkt und die gesellschaftliche Polarisierung vorangetrieben.“

Michael Lüders, Der Krieg in Syrien und die blinden Flecken des Westens,
in: Blätter für deutsche und internationale Politik Nr. 3/2017, S. 46.




